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Windreich GmbH 

Wolfschlugen 

ISIN DE000A1H3V38/WKN A1H3V3 

ERGEBNIS DER ABSTIMMUNG OHNE VERSAMMLUNG 

Hiermit wird bekanntgegeben, dass in der Abstimmung ohne Versammlung 

betreffend die 

EUR 75.000.000 Anleihe 2011/2016 
(ISIN DE000A1H3V38/WKN A1H3V3) 

im Gesamtnennbetrag von EUR 75.000.000,00, 
eingeteilt in 75.000 unter sich gleichberechtigte Teilschuldverschreibungen 

im Nennbetrag von je EUR 1.000,00 
(jeweils „Schuldverschreibung“ und zusammen „Schuldverschreibungen“) 

der 

Windreich GmbH, 
mit Sitz in Wolfschlugen, 

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter HRB 744341, 
geschäftsansässig Curiestraße 2, 70563 Stuttgart 

(„Emittentin“) 

gemäß der Aufforderung zur Stimmabgabe von 

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V., 
Implerstraße 24, 81371 München 

(„SdK“) 

und 

Silvercourt SCSp SICAV-RAIF – Fund I, 
2, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg, 

vertreten durch die Verwaltungsgesellschaft Silvercourt Capital Partners GP S.à r.l., 
51, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxemburg 

(„Silvercourt“ und zusammen mit der SdK, die „Ermächtigten Anleihegläubiger“) 

vom 8. April 2026 
(„Aufforderung zur Stimmabgabe“) 

das nötige Quorum für eine Beschlussfähigkeit (mindestens die Hälfte der ausstehenden 
Schuldverschreibungen) verfehlt wurde. 

Mit der Aufforderung zur Stimmabgabe haben die Ermächtigten Anleihegläubiger die 
Anleihegläubiger zur Stimmabgabe im Rahmen einer Abstimmung ohne Versammlung im 
Sinne von § 18 des Schuldverschreibungsgesetzes („SchVG“) aufgefordert, die beginnend am 
Montag, den 4. Mai 2026, um 00:00 Uhr (MESZ), und endend am Freitag, den 8. Mai 2026, 
um 24:00 Uhr (MESZ) („Abstimmungszeitraum“), stattfand („Abstimmung ohne 
Versammlung“). 
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Die Ermächtigten Anleihegläubiger wurden durch Beschluss des Amtsgerichts Stuttgart 
(Registergericht) vom 25. März 2026 jeweils gemäß § 9 Abs. 2 Satz 1 SchVG ermächtigt, zur 
Stimmabgabe über den in Abschnitt B. der Aufforderung zur Stimmabgabe aufgeführten 
Beschlussgegenstand im Wege einer Abstimmung ohne Versammlung nach dem SchVG 
aufzufordern. 

Die Abstimmung ohne Versammlung wurde von der Notarin Annette Röhder mit Amtssitz in 
Frankfurt am Main („Abstimmungsleiterin“) als Abstimmungsleiterin geleitet, die durch 
Beschluss des Amtsgerichts Stuttgart (Registergericht) vom 25. März 2026 gemäß § 9 Abs. 2 
Satz 2 SchVG zur Abstimmungsleiterin bestimmt wurde. 

Die Abstimmungsleiterin hat nach Prüfung der von den Anleihegläubigern bis zum Ende des 
Abstimmungszeitraums eingereichten Stimmabgaben und Nachweise festgestellt, dass das 
gemäß § 18 Abs. 1 SchVG in Verbindung mit § 15 Abs. 3 Satz 1 SchVG erforderliche Quorum 
von mindestens der Hälfte der ausstehenden Schuldverschreibungen nicht erreicht wurde und 
eine Beschlussfähigkeit der Abstimmung ohne Versammlung somit nicht vorlag. 

Die Ermächtigen Anleihegläubiger und die Abstimmungsleiterin werden gemäß § 18 Abs. 4 
Satz 2 SchVG eine Gläubigerversammlung als sogenannte zweite Versammlung im Sinne des 
§ 15 Abs. 3 Satz 3 SchVG einberufen. Während dieser Gläubigerversammlung wird eine 
erneute Abstimmung über den Beschlussgegenstand erfolgen, den die Ermächtigten 
Anleihegläubiger bereits im Rahmen der Abstimmung ohne Versammlung zur Abstimmung 
gestellt haben. Die Einberufung zu der Gläubigerversammlung erfolgt im Wege einer 
gesonderten Bekanntmachung im Bundesanzeiger. 

Auf Verlangen und gegen Nachweis der Gläubigerstellung wird den Anleihegläubigern 
unverzüglich und kostenlos das von der Abstimmungsleiterin erstellte Teilnehmerverzeichnis 
gemäß §§ 18 Abs. 4 Satz 1, 15 Abs. 2 SchVG übersandt. Gemäß § 18 Abs. 4 Satz 4 SchVG 
kann zudem jeder Anleihegläubiger, der an der Abstimmung ohne Versammlung 
teilgenommen hat, binnen eines Jahres nach Ablauf des Abstimmungszeitraums eine Abschrift 
der Niederschrift der Abstimmungsleiterin über die Abstimmung ohne Versammlung nebst 
Anlagen verlangen. Die Verlangen sind zu übermitteln an: 

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. 
– Windreich-Abstimmung ohne Versammlung – 
Implerstraße 24 
81371 München 
Deutschland 

oder fernschriftlich an die Telefax-Nummer: +49 89-20 20 846 10 

oder per E-Mail an: windreich@sdk.org 

München/Luxemburg, im Juni 2026 

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. 

und 

Silvercourt SCSp SICAV-RAIF - Fund I,  
vertreten durch die Verwaltungsgesellschaft 

Silvercourt Capital Partners GP S.à r.l. 


